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Darstellung Nachrichtliche Übernahmen

oberirdische Leitungen 380 kV Leitung
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Kartengrundlage
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Lage- und Höheplan - Peick Vermessung - Dipl.-Ing. Manfred Peick

Übersichtskarte

Quelle: GeoBasis-DE/LGB 2025

Planzeichenerklärung
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

            0,75 Grundflächenzahl (GRZ)

     28 m ü. GOK Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß

Bauweise, Baulinie, Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs.3 BauNVO)

               a Bauweise (§ 22 Abs.2 und 4 BauNVO)  abweichend

Verkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Mit Geh (G) -, Fahr (F) - und Leitungs- (L) Rechten zu belastende
Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Kartengrundlage ohne Festsetzungescharakter

bestehende Bebauung

Flurstücksgrenze/- nummern

geplante neue Flurstücksgrenzen
(bisher noch nicht  Bestandteil des Liegenschaftskatasters)

Nachrichtliche Übernahmen

oberirdische Leitungen 380 kV Leitung

Freileitungsschutzstreifen für die 380 kV Leitung

Nutzungsschablone

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke -
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

· Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)
geändert worden ist.

· Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

· Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom
15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.
September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]).

· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das
zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)
geändert worden ist.

· Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21.
Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 17]).

Textliche Festsetzungen

TF1 Im Gewerbegebiet mit der Bezeichnung GE sind zulässig:
- Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
- Parkhäuser.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

Lagerplätze, Verkaufsstätten, Schank- und Speisewirtschaften, Logistikbetriebe, Tankstellen,
Vergnügungsstätten und Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter und Einzelhandelsbetriebe aller Art sind unzulässig. Davon
ausgenommen sind die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden gemäß Absatz 2.
(Rechtsgrundlage: §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 8 BauNVO)

TF 2 Im Baugebiet sind ausnahmsweise Überschreitungen der festgesetzten Höhe baulicher
Anlagen durch betriebsnotwendige Schornsteinanlagen in Höhe und Anzahl zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO)

TF 3 Für das Gewerbegebiet, für das der Bebauungsplan eine abweichende Bauweise (mit der
Bezeichnung) „a“ festsetzt, gelten folgende Bindungen: Die Gebäude sind mit einem seitlichen
Grenzabstand zu errichten. Die Länge der Gebäude darf 50 m überschreiten.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

TF 4 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche GFL ist mit einem Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

TF 5 Schornsteine sind nicht oder nur gering reflektierend sowie in heller Farbgebung
auszugestalten.
(Rechtsgrundlage: § 87 BbgBO)

TF 6 Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung zulässig. Die Gesamtfläche
der Werbeanlagen darf die Größe 6 m² nicht überschreiten.
(Rechtsgrundlage: § 87 BbgBO)

TF 7 Außenbeleuchtung ist nur bodengerichtet zulässig. Eine Hinterleuchtung von Werbeanlagen
ist zulässig. Zum Schutz nachtaktiver Insekten ist die Hinterleuchtung ausschließlich in
insektenschonender Bauweise (geschlossener Leuchtkörper, gerichteter Lichtkegel) und mit
Leuchtmitteln mit nicht anlockendem Lichtspektrum (warme weiße Lichtfarbe, bis max. 2.700
Kelvin) auszuführen. Die Verwendung von auf die Werbeanlage gerichteten Strahlern
(Anstrahlung der Werbung) ist unzulässig. Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem,
bewegtem, laufendem oder blinkendem Licht sowie Laserwerbung, Skybeamer, Displays oder
Ähnliches.
(Rechtsgrundlage: § 87 BbgBO)

TF 8 Für die offene Einfriedungen, wie Maschendraht- und Stabgitterzäune, am Rand und
innerhalb des Gewerbegebietes (GE) wird eine höchstzulässige Höhe von 3,50 m über GOK im
Sinne der natürlichen Geländeoberfläche festgesetzt. Blickdichte Einfriedungen sind unzulässig.
(Rechtsgrundlage: § 87 BbgBO)
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Art der baulichen
Nutzung

 Bauweise
(abweichende)

Grundflächenzahl
(GRZ)

GE
0,75

28 m ü. GOK
a

Höhe baulicher Anlagen als
Höchstmaß über Geländeoberkante

Verfahrensvermerke

Katastervermerk

Die verwendete Plangrundlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters vom
............…………………… und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten
Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragung der neuzubildenden Grenzen in der
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Beelitz, den …………………… …………………………………...............
ÖBVI - Dipl.-Ing. Manfred Peick Siegel

Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit
dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ……………………
übereinstimmen.

Nauen, den …………………… …………………………………………....
Der Bürgermeister Siegel

Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über dessen
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  ............…………………… im Amtsblatt der Stadt
Nauen ............……………………  ortsüblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolge
(§215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§44 BauGB) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft
getreten.

Nauen, den …………………… …………………………………………...
Der Bürgermeister Siegel
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